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Umschlagbild: Die Leiterin der Heilpädagogischen Hilfsschule Zürich, Frau Dr. Maria Egg-Benes, bei der Arbeti
mit einer Schülerin. (Foto Hans Bickel)

Das geistesschwache Kind daheim und in der Schule

Mit dieser Schrift, die vom Schulamt Zürich
kürzlich herausgegeben wurde, schliesst sich eine
empfindliche Lücke in der Laien-Literatur über
das benachteiligte Kind. Häufig wussten Eltern
und Schulbehörden sich gegenüber diesem
Problem einfach nicht zu helfen. Nun hat Frau
Dr. Marie Egg-Benes, die Gründerin und Leiterin
der Heilpädagogischen Hilfsschule für
geistesschwache Kinder, auf Wunsch des Zürcher
Schulvorstandes, Stadtrat H. Sappeur, diese Broschüre
verfasst, die nicht nur die für die Oeffentlichkeit
wesentlichen Gesichtspunkte des Themas in leicht
verständlicher Art umschreibt, sondern dem Leser
auch durch das Bild entscheidende Aufschlüsse
gibt. «Das geistesschwache Kind in der Familie»
heisst ein Thema; die Entstehung der Heilpädagogischen

Hilfsschule in Zürich wird geschildert; dem
«Das Kind in der Heilpädagogischen Hilfsschule»
sind längere, wertvolle Ausführungen gewidmet;
nicht minder dem für alle Eltern und Behörden
bedeutsamen Thema «Nach der Entlassung aus der
Schule».

Diese Schrift wurde freilich nicht in erster
Linie für Leser aus Kreisen der Anstaltsvorsteher,
sondern zur Orientierung für Eltern und
Schulbehörden geschrieben. Sie verfolgt mit der allgemein

aufklärenden Tendenz auch die Absicht,
Eltern und Schulbehörden zu empfehlen,
geistesschwache Kinder womöglich in der Familie zu
belassen. Wer Einblick in die vielgestaltigen
Probleme der Erziehung geistesschwacher Kinder
genommen hat, weiss, dass damit die Anstalten, die
sich der Erziehung dieser bedauerlichen Geschöpfe
widmen, noch lange nicht überflüssig werden;
denn lange nicht überall sind die
Familienverhältnisse derart, dass ein so benachteiligtes
Kind darin leben könnte. Aus Erfahrung wissen
wir auch, dass es schwer ist, in Heimen Plätze zu
finden, so dass die Initiative des Städtischen
Schulamtes Zürich eine Entlastung der Heime
darstellt. Im übrigen bleibt für die Betreuung
Geistesschwacher aus einem rein äusserlichen Grunde
das Heim unentbehrlich: für diese Kinder bildet
der Schulweg ein oft beinahe unlösbares Problem
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